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1376/2/2004

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.2005

Rechtssatz

Selbst wenn der Beschuldigte im Zuge einer Niederschrift vor der Bundespolizeidirektion aussagte, dass er sein

Kraftfahrzeug in der Zeit von 20.8.2003 bis 1.10.2003 einem Dritten, welcher in Südafrika wohnhaft ist, überlassen hat,

so stellen diese Angaben kein behördliches Auskunftsverlangen und somit keine Lenkerauskunft iS des § 103 Abs 2

KFG dar. Der Anspruch der Behörde auf Auskunft ist durch die Aussage des Beschuldigten im Strafverfahren nicht

konsumiert.

Schlagworte

behördliches Auskunftsverlangen, Niederschrift vor der BPD und Auskunftsverlangen, Lenkerauskunft, ausländischer

Lenker, Auskunftspflicht, Verwaltungsstrafverfahren

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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